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RS OGH 1993/5/4 4Ob27/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1993

Norm

UrhG §78

Rechtssatz

Ein Informationsinteresse muß sich auf die Verö1entlichung des Bildnisses und nicht auf die des damit

zusammenhängenden Berichtes beziehen. Das Interesse am Unterbleiben der Verö1entlichung ist nicht deshalb

gering anzusetzen, weil sich die Klägerin fotogra7eren ließ und ihr Lichtbild für bestimmte Berichte zur Verfügung

stellte; daraus kann allenfalls ein mangelndes Interesse am Unterbleiben unschädlicher Bildnisverö1entlichungen,

nicht aber solcher mit herabsetzendem Begleittext abgeleitet werden.
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